
Peter Renarz 

Kevin Russi 

(U 

Immobilieninvesitionen 	 CIj 

- 	 ..J 6 	 .- 

flhir.i 111’] fl 	j ii 

Peter Reinarz, Rechtsanwalt, Eidg. dipi. Steuerexperte. 
Partner bei Bar & Karrer AG, ZUrich; 

peter, reinarz'baerkarrer. oh 

Kevin Russi, ic.iur.oec. HSG, 
Juristischer M tarbeiter bei Bar & Karrer AG, ZUrich; 

kevin.russi@baerkarrer.ch  

1. EHgeschränkte Mäglichkeit des 

Erwerbs von GrundstUcken 

in der Schweiz für Personen im 

Ausland>> (Lex Koller) 

Wie im vorstehenden Artikel Recht-

liche Hürden be/rn Irnmobilienbesitz 

für ausländische lnvestoren darge-

Iegt wurde, sind sog. <<Personen irn 
Ausland’> hinsichtlich der rechtlichen 

Mäglichkeit, Grundstücke in der 

Schweiz zu erwerben, beziehungs-

weise dem Grundstückerwerb gleich-

gesteilte Transaktionen (indirekter Er-

werb) zu tätigen, irn Wesentlichen auf 

geschaftlich bzw. betrieblich genutzte 

Immobilien beschränkt. Wohneigen-

turn kann durch <<Personen im Aus- 

land>> nur unter sehr eingeschränkten 

Bedingungen - rn Wesentlichen zur 

Selbstnutzung als Haupt- oder Feri-

enwohnung - erworben werden. Als 

<<Personen irn Ausland>> gelten unter 

anderern auch inländische Kapitalge-

sellschaften, wenn mehr als ein Drittel 

des Kapitals oder mehr als ein Drittel 

des Stirnrnrechts in ausländischen 

Händen liegt oder Ausländer bedeu-

tende Darlehen gewahrt haben 1 . 

Der Ausschluss des indirekten Er-

werbes nicht gewerblich /betrieblich 

genutzter Immobilien durch <<Per-

sonen im Ausland>> unterliegt zwei 

Ausnahmen: 1. Der Aktienerwerb an 

einer bärsenkotierten Irnrnobilienge- 
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sellschaft; und 2. Der Beteiligungs-

erwerb an einem Immobilienfonds, 

dessen Beteiligungsrechte regelmas-

sig an der Börse gehandelt wer -

den. Beide Ausnahmen unterliegen 

jedoch dem Vorbehalt, dass die ko-

tierte Im mobil iengesellschaft oder der 

Immobilienfonds ihrerseits nicht aus-

Iändisch beherrscht>> ist. 

Der rechtsgeschäftliche Eigenturns-

erwerb an einem GrundstUck in der 

Schweiz bedarf grundsätzlich eines 

öffentlich beurkundeten schriftlichen 

Kaufvertrages sowie des Eintrags 

des Erwerbers im Grundbuch. Die 

Urkundsperson bzw. das Grund- 

buchamt prUfen regelmässig das 

Vorliegen der Voraussetzungen bzw. 

von AusschlussgrUnden nach der 

Lex Koller, 

2. Besteuerung direkter Investi- 

tionen in Schweizer Immobilien 

Die nachfolgenden AusfUhrungen 

befassen sich mit den Steuerfolgen 

von Direktinvestitionen in Schweizer 

GrundstUcke durch natUrliche oder 

juristische Personen, die nicht kraft 

persänlicher Zugehärigkeit (Steuer-

domizil) in der Schweiz unbeschränkt 

steuerpflichtig 	sind 	(nachfolgend 
<<Ausländer>>). 



2.1 Besteuerung von Ertragen und 

Veräusserungsgewinnen 

Ausländer werden kraft direkt gehal-

tenem Grundbesitz in der Schweiz 

wirtschaftlich zugeharig, d. h. be-

schränkt steuerpflichtig i. S. von Art. 4 

Abs. 1 lit. c DBG 2  (natürliche Perso-

nen) bzw. Art. 51 Abs. 1 lit. c DBG (ju-

ristische Personen). Die Mietertrage 

bzw. der Eigenmietwert bei privat ge-

nutzten Immobilien unterliegen den 

Einkommens- bzw. Gewinnsteuern 

und das entsprechende Vermagen 

den kantonalen und kommunalen 

Vermagens- bzw. Kapitalsteuern. 

Dieses Besteuerungsrecht unterliegt 

nach den Schweizer Doppelbesteu-

erungsabkommen (DBA) regelmassig 

keinen Einschrankungen. 

Veräusserungsgewinne auf Immobi-

lien im PrivatvermOgen unterliegen in 

allen Kantonen der separaten Grund-

stUckgewinnsteuer, während der 

Bund these Gewinne grundsatzlich 

als steuerfreie private Kapitalgewinne 

nicht besteuert. Steuerobjekt der 

GrundstUckgewinnsteuer ist der re-

al isierte Wertzuwachs (Verkaufserläs 

minus Anlagekosten). 

Verausserungsgewinne auf Immo-

bi lien im Geschaftsvermogen unter-

liegen sowohi der direkten Bundes-

steuer als auch den kantonalen und 

kommunalen Steuern. Einige Kan-

tone erheben auch hier die separate 

GrundstUckgewinnsteuer auf dem 

realisierten Wertzuwachs und die or-

dentliche Einkommens- bzw. Gewinn-

steuer auf den wiedereingebrachten 
Abschreibungen 3 . Andere Kantone 

besteuern den gesamten im Ge-

schäftsvermagen realisierten Gewinn 

ausschliesslich mit den ordentlichen 

Einkommens- bzw. Gewinnsteuern 4 . 

1st der Veräusserer eine ausländische 

Gesellschaft, die einzig aufgrund 

des direkten Grundbesitzes in der 

Schweiz beschränkt steuerpflich-

tig ist, so kann in gewissen <<dualis-

tischen>> Kantonen dennoch die 

GrundstUckgewinnsteuer anfallen. 

2.2 Handänderungs- und Liegen-

schaftssteuer 

Handwechsel an GrundstUcken un-

terliegen in den meisten Kantonen 

(ausser z. B. AG, SZ, ZH und ZG; 

gewisse Kantone erheben stattdes-

sen eine steuerähnliche GebUhr) 

einer kantonalen oder kommunalen 

Handänderungssteuer. Steuersub-

jekt ist zumeist der Erwerber, wobei 

der Veräusserer regelmässig für die 

Steuer mithaftet und dem Gemein-

wesen ein gesetzliches Pfandrecht 

an dem Grundstück zur Steuer -

sicherung zusteht. Steuerobjekt ist 

der Verkaufspreis bzw. Verkehrswert 

des GrundstUcks, unter Einschluss 

aller Leistungen des Erwerbers. 

Rechtsgeschafte, die in ihrer Auswir-

kung einem Handwechsel an dem 
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GrundstUck nahe kommen (sog. wirt-

schaftliche Handanderungen) werden 

ebenfalls besteuert. Die Steuersätze 

betragen in der Regel zwischen 0,2% 
und 3,3%5� 

In den meisten Kantonen wird zudem 

eine Liegenschaftssteuer vom Eigen-

tUrner oder Nutzniesser des Grund-

stUcks erhoben 6  Berechnungsgrund-

lage ist der Verkehrswert, oft auch der 

meist tiefere arntliche Steuerwert. Die 

Steuersätze variieren zwischen 0,03 

und 0,3%. 

nommen. Soweit jedoch die Immobi-

lie geschaftlich/betrieblich für steuer -

bare Zwecke genutzt wird, kann bei 

der Vermietung wie auch bei der 

Verausserung für die Versteuerung 

des Umsatzes optiert werden (bei 

Verausserung ausschliesslich für die 

Entschädigung des Gebäudeteils) 7 . 

Nutzungsanderungen von <<optierten>> 

Gebäuden unterliegen bei Abnahme 

der Verwendung für steuerbare Zwe-

cke der Eigenverbrauchsteuer, bei 

Zunahme derselben der Einlageent-

steuerung. 

2.3 Mehrwertsteuer (MWSt) 

Sowohi die Ubertragung als auch 

die Vermietung von GrundstUcken 

sind (mit gewissen Ausnahmen wie 

z. B. Vermietung von Hoteizimmern) 

grundsätzlich von der MWSt ausge- 

3. Besteuerung indirekter Investi- 

tionen in Schweizer Immobilien 

Auch 	indirekte 	Investitionen 	in 

Schweizer Immobilien unterliegen den 

eingangs geschilderten Beschrän- 
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kungen nach der Lex Koller. Nach-

stehend erärtert warden indirekte In-

vestitionen durch Beteiligung an einer 

Immobi lien -Kapitalgesellgesellschaft 

(AG oder GmbH mit Direktbesitz), an 

elner Immobilien- Holding (mit Betei-

ligungen an immobiliengesellschaf-

ten) sowie an einer kollektiven Kapi-

talanlage (vertraglicher Anlagefonds, 

SIGAV oder Kommanditgesellschaft 

für kollektive Kapitalanlagen) mit di-

rektem oder indirektem Grundbesitz 

in der Schweiz (via Immobiliengesell-

schaften oder Immobilien-Holdings). 

Ebenfalls zu den kollektiven Kapi-

talanlagen zu zählen ist die Invest-

mentgesellschaft mit festem Kapital 

(SICAF), wobei these steuerlich ana-

log einer normalen Kapitalgesellschaft 
(AG oder GmbH) behandelt wird. 

4. lndirekte Investition via Immobi-

liengesellschaft (AG, GmbH oder 

SICAF) 

Die Investition in GrundstUcke in der 

Schweiz Ober eine Immobilienge-

sellschaft mit Direktbesitz zeitigt fol-

gende Steuerimplikationen: 

4.1 Emissionsabgabe 

Die Zuführung von Eigenkapital an die 

inländische lmmobiliengesellschaft 

durch die Gesellschafter - mit oder 

ohne Ausgabe von Beteiligungsrech-

ten bzw. Nennwerterhähung - un-

terliegt grundsätzlich der Emissions- 

abgabe von 1%8.  Die Ubertragung 
von Anteilen an einer wirtschaftlich in 

liquide Form gebrachten Gesellschaft 

(sog. Mantelhandel) wird steuerlich 

als Liquidation mit nachfolgender 

Neugrundung behandelt 9 . Von der 
Emissionsabgabe ausgenommen 

sind die Kapitaleinlagen im Zusam-

menhang mit der Ausgabe von Ge-

sellschaftsanteilen in Hähe der ersten 

CHF 1 Mio. 10  

4.2 Besteuerung der Erträge und 

Gewinne 

4.2.1 Laufende Ertrage 

Die Immobiliengesellschaft ist grund-

sätzlich für ihren Reingewinn als 

eigenständiges Steuersubjekt steuer-
pflichtig (Bundes-, Kantons- und Ge-

meindesteuern, ferner für ihr Eigen-

kapital (kantonale und kommunale 

Kapitalsteuern)). Die Steuerpflicht be-

steht primär am rechtlichen Sitz der 

Gesellschaft; ein sekundäres Steuer -

domizil wird in denjenigen Kantonen 

und Gemeinden begründet, in denen 

die Grundstücke Iiegen. Dort sind 

die Erträge und Veräusserungsge-

winne aus den Grundstücken primär 

zu versteuern; der Sitzkanton hat die 
Erträge und Gewinne aus ausserkan-

tonalen Grundstücken freizustellen. 

Uberhange an Kosten und Verlusten 

hat der Sitzkanton zum Abzug zuzu-
Iassen. 
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4.2.2 Veräusserungsgewinne 

Wie bei der direkten Bundessteuer 

unterliegen in Kantonen mit <<dualisti-

schem>’ GrundstUckgewinnsteuersys-

tern (z. B. ZG und SG) Gewinne der 

Immobiliengesellschaft aus Immobi-

Iienveräusserung ausschliesslich der 

ordentlichen Gewinnsteuer. Kantone 

mit <<monistischem>> System besteu-

ern den realisierten Wertzuwachs mit 

der separaten GrundstUckgewinn-

steuer. Bei der Verausserung wieder 

eingebrachte Abschreibungen unter -

liegen der ordentlichen Gewinnsteuer. 

Wird der Gewinn auf der Immobilie 

durch die Jnvestoren indirekt durch 

Verausserung der Anteile an der 

Immobiliengesellschaft erzielt, so 

führt dies regelmässig zur Erhebung 

der kantonalen/kommunalen Grund-

stUckgewinnsteuer zufolge <<wirt-

schaftlicher Handänderung>> an den 

GrundstUcken der Immobiliengesell-

schaft. In den moisten Kantonen ist 

dazu die Veräusserung eines kon-

trollierenden Mehrheitsanteils an der 

Im mobil iengesellschaft, d. h. Ober 

50%, erforderlich (durch omen odor 

mehrere Investoren gemeinsam); em-

zelne Kantone besteuern bereits die 

Verausserung eines einzelnen Anteils 

an der Immobiliengesellschaft. 

Im Einzelfall zu prUfen ist, ob auch 

die wirtschaftliche Handänderung 

besteuert wird, die in einem <<dualisti-

schen’> Kanton durch elne Kapita/ge- 

sellschaft (bzw. im Geschäftsvermö-

gen) realisiert wird. 

Einige Schweizer DBA behalten das 

Besteuerungsrecht für Gewinne aus 

Verausserung von Gesellschaftsan-

teilen dem Ansässigkeitsstaat des 

Veräusserers vor 11 , so dass der Kan-

ton, in weichem das Grundstück der 

Immobiliengesellschaft Iiegt, den 

inhärenten Grundstückgewinn kraft 

Ubergeordnetem Staatsvertragsrecht 

nicht besteuern kann, soweit der Ver-

äusserer der Gesellschaftsanteile in 

dem betreffenden DBA-Staat ansäs-

sig ist und die Abkommensvorteile 

beanspruchen kann. 

Bei der direkten Bundessteuer be-

gründet die Ante ilsverausserung an 

der Immobiliengesellschaft durch 

den im Ausland ansässigen Investor 

grundsätzlich keinen Steuertatbe-

stand. 

4.3 Besteuerung von Dividenden 

und Liquidationsüberschuss 

Die AusschUttung von Gewinnen 

und des LiquidationsUberschusses 

(Liquidationserlas abzüglich Nenn- 

kapital und anerkannte Reserven 

aus Kapitaleinlagen 12 ) der Immobi- 

Iiengesellschaft unterliegt der eidg. 

Verrechnungssteuer zum Satz von 

35%. Die ausländischen Investoren 

haben einen Anspruch auf Entlastung 

von der Verrechnungssteuer (durch 

Ruckerstattung odor in gewissen FäI- 



CD 

Co 

m 

len durch Entlastung an der Queue), 

soweit ein anwendbares DBA dies 

vorsieht und die spezifischen Bedin-

gungen erfUllt sind (insbesondere An-

sassigkeit und Nutzungsrecht für den 

Ertrag) 13  

4.4 Handanderungs- und Liegen-

schaftssteuern 

Die entgeltliche Ubertragung von An-

teilen an einer Immobiliengesellschaft 

wird in einer Mehrheit der Kantone 

als wirtschaftliche Handänderung 

an deren GrundstUcken im betref-

fenden Kanton qualifiziert und last 

damit die Hand anderungssteuer 

aus. Uberwiegend wird dabei vor-

ausgesetzt, class der Erwerber eine 

Anteilsmehrheit erwirbt oder aus-

baut. Im Kanton GE genügt z. B. die 

Ubertragung eines Anteils; andere 

Kantone besteuern nur grundbuch-

wirksame Ubertragungen (z. B. VD 

und TI). 

Berechnungsgrundlage für die Steuer 

ist grundsätzlich die im Kaufpreis für 

die Gesellschaftsanteile enthaltene 

Vergütung für den Immobilienwert. 

Steuerpflichtig ist zumeist der Erwer -

ber der Anteile. 

Die in vielen Kantonen erhobene 

jährliche Liegenschafts- oder Grund-
steuertrifft die Immobiliengesellschaft 

als Eigentümerin oder Nutzniesserin 

der im jeweiligen Kanton gelegenen 

Immobilien. 

4.5 MWSt 

Wurde für die Mietertrage und den auf 

den Gebäudeteil entfallenden Veräus-

serungserläs optiert , unterliegen 

die optierten Umsätze der MWSt. Die 

Ausschüttungen der Ertrage durch 

die Immobiliengesellschaft sowie der 

Erlös aus der Veräusserung der Ge-

sellschaftsanteile unterliegen nicht 

der MWSt. 

5. lndirekte Investition via 

Immobi lien- Holding 

Die indirekte Investition in Schweizer 

Immobilien kann auch durch Beteili-

gung an einer Hold inggesellschaft er -

folgen, die ihrerseits Beteiligungen an 

Immobiliengesellschaften mit Direkt-

besitz halt. Die wesentlichen steuer-

lichen Aspekte lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

5.1 Besteuerung der Holding- 

g ese I Sc h aft 

Die Holdinggesellschaft ist von den 

kantonalen/kommunalen Gewinn-

steuern ausgenommen - jedoch re-

gelmassig mit Ausnahme der Erträge 

aus direktem Grundbesitz in der 

Schweiz - und entrichtet die Kapi-

talsteuer regelmassig zu einem stark 

reduzierten Steuersatz. Das kanto-

nale Holdingprivileg bedingt, dass die 

Gesellschaft tatsächlich zur Hauptsa-

che einen Beteiligungszweck verfolgt, 

keine aktive Geschaftstatigkeit in der 
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Schweiz ausUbt und grundsatzlich 

mindestens zwei Drittel der Aktiven 

aus qualifizierenden Beteiligungen 

oder mindestens zwei Drittel der 

Bruttoeinkünfte aus Dividenden oder 

Verausserungsgewinnen von sol-

chen Beteiligungen bestehen. Für die 

direkte Bundessteuer bestehen keine 

Privilegien gegenUber einer normalen 

Kapitalgesellschaft. Die Eigenkapital-

Begründung der Holdinggesellschaft 

unterliegt wie bei der Immobilienge-

sellschaft grundsätzlich der Emis-

sionsabgabe (vgl. Ziff. 4.1). 

5.2 Besteuerung der ausländischen 

nvestoren 

rn Ausland ansässige Investoren 

tragen grundsatzlich die Verrech-

nungssteuer auf ausgeschUtteten 

Gewinnen sowie dem allfalligen Liqui-

dationsüberschuss der Immobilien-

Holding (vgl. Ziff. 3.1.3). Die Veräusse-

rung eines Mehrheitsanteils an einer 

Immobilien-Holding kann in einzelnen 

Kantonen unter Umständen eine wirt-

schaftliche Handanderung an den 

im jeweiligen Kanton gelegenen Im-

mobilien begrUnden, weiche im Be-

sitz der von der Immobilien-Holding 

beherrschten Im mobil iengesellschaft 

stehen und damit kantonale Grund-

stuckgewinnsteuer ausläsen. Dies 

kann selbst dann der Fall sein, wenn 

die Beteiligungen der Holding mehr -

heitlich aus Betriebsgesellschaften  

bestehen, aber auch Immobilienge-

sellschaften enthalten 15  

5.3 Handänderungssteuer bel 

Veräusserung von Anteilen an 

einer Immobilien-Holding 

Der Erwerb eines Mehrheitsanteils 

an einer Immobilien-Holding, die 

ihrerseits eine lmmobiliengesellschaft 

beherrscht, welche ein Schweizer 

Grundstück halt, kann grundsatzlich 

zur wirtschaftlichen Handanderung 

an diesern Grundstück fUhren und 

damit Handanderungssteuern aus-

läsen. In gewissen Kantonen kann 

dies selbst dann eintreten, wenn die 

Holding nicht bloss Beteiligungen an 

lm mobil iengesellschaften halt, son-

dern auch (und allenfalls sogar über-

wiegend) Beteiligungen an reinen Be-

triebsgesellschaften. 

6. lndirekte Investition via kollektive 

Kapitalanlagen 

6.1 Arten kollektiver Kapitalanlagen 

Ko/Iektive Kapitalanlagen (n achste - 

hend <KKA>>) werden im KAG 16  defi-

niert als Vermogen, die von Investoren 

zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage 

aufgebracht und für deren Rechnung 

verwaltet werden - wobei die Anlage-

bedürfnisse der einzelnen Investoren 

in gleichmassiger Weise befriedigt 

werden. Das KAG unterteilt die KKA 

in offene und geschlossene KKA: 
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Als offene KKA gelten der vertragliche 

Anlagefonds (FOP) und die Invest-

mentgesellschaft mit variablem Kapi-

tal (SICAV). Sie haben ein Fondsreg-

lement und gewahren ihren Anlegern 

zulasten des Kollektivvermägens 

einen unmittelbaren oder mittelba-

ren Rechtsanspruch auf RUckgabe 

ihrer Anteile zum Nettoinventarwert 

(NAV) 17  Immob/lienfonds sind offene 

KKA, die ihre Mittel in "Immobilien-

werte> anlegen 18 ; dazu geharen so-

wohi direkte wie indirekte Immobilien-

Anlagen. 

Gesch/ossene KKA umfassen die 

Kom manditgesellschaft für kollek-

tive Kapitalanlagen (KG K) sowie die 

Investmentgesellschaft mit festem 

Kapital (SICAF). Sie gewähren den 

Anlegern keinen Rechtsanspruch auf 

Rückgabe ihrer Anteile zum NAy. Ge-

schiossene KKA beruhen auf dem 

Gesellschaftsvertrag (KG K) bzw. den 

Statuten (SICAF) 19 . 

6.2 Besteuerungsgrundsätze 

Das Schweizer Steuerrecht unter -

scheidet einerseits zwischen steuer-

lich transparenten und intranspa-

renten KKA - alle KKA-Formen mit 

Ausnahme der InvestmentgeseHschaft 

mit festem Kapital (SICAF) gelten 

grundsätzlich als steuerlich transpa-

rent - und andererseits, innerhaib der 

grundsätzlich transparenten KKA-For -

men, zwischen soichen mit direktem 

und soichen mit indirektem Grund-

besitz (via Beteiligung an Immobilien-

gesellschaft oder an Anlagefonds mit 

Direktbesitz). Die nachstehenden Aus-

führungen befassen sich ausschliess-

lich mit den grundsatzlich transparen-

ten KKA-Formen (vertraglicher Fonds, 

SICAV, KGK); die Besteuerung der 

SICAF richtet sich dagegen nach den 

normalen Besteuerungsregeln für Ka-

pitalgesellschaften. 

6.2.1 KKA mit drektem Grundbestz 

6.2.1.1 Emissionsabgabe 

Die Begründung von Anteilen an den 

KKA gemäss KAG ist von der Emis-

sionsabgabe ausgenommen 20  

6.2.1.2 Gewinn- und Kapitalsteuern 

KKA mit direktem Grundbesitz wer -

den bezUglich ihrer Liegenschafts-

investitionen steuerlich den übrigen 

juristischen Personen gleichgestellt, 

d. h. als steuerlich nicht transparent 

behandelt. Entsprechend werden Er -

träge und Kapitalgewinne aus Direkt-

besitz auf Ebene der KKA besteuert; 

hingegen wird der Investor für die 

direkten Immobilienertrage und -ge-

winne der KKA nicht besteuert 21 . Der 

Bundessteuersatz für die KKA mit di-

rektem Grundbesitz betragt 4,25%, 

was der Hälfte des ordentlichen 

Satzes für juristische Personen ent-

spricht 22 . Auch die Kantone wenden 
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regelmassig einen Steuersatz an, der 

tiefer 1st als der ordentliche Gewinn-

und Kapitalsteuersatz für Kapitalge-

sel lsch aften. 

derten Coupon steuerfrei, d. h. ohne 

Verrechnungssteuerabzug ausschüt-

ten 23 . Die Ausschüttung sonstiger 

Ertrage der KKA unterliegt hingegen 

der Verrechnungssteuer. 
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6.2.1.3 Grundstuckgewinnsteuer 

In <<monistischen>> Kantonen wird der 

von der KKA mit direktem Grundbe-

sitz realisierte Wertzuwachsgewinn 

bei der GrundstUckverausserung mit 

der GrundstUckgewinnsteuer be-

lastet. Die von der KKA wieder em- 

gebrachte Abschreibung auf dem 

GrundstUck unterliegt der ordent-

lichen kantonalen Gewinnsteuer. 

Kantone mit << dual istischem>> System 

unterwerfen den gesarnten von der 

KKA realisierten Kapitalgewmnn der 

ordentlichen Gewinnsteuer zurn redu-

zierten Steuersatz für KKA mit direk-

tern Grundbesitz. 

6.2.1.6 MWSt 

Für die KKA mit direktem Grundbe-

sitz gelten bei der MWSt grundsatz-

lich die gleichen Uberlegungen wie 

bei der lmmobiliengesellschaft (vgl. 

Ziff. 4.5). 

6.2.1.7 Umsatzabgabe 

Die entgeltliche Ubertragung von 

Anteilen an einer KKA mit direktem 

Grundbesitz unterliegt der eidg. Urn-

satzabgabe zum Steuersatz von ma-

ximal 0,15%, sofern eine Partei oder 

ein Vermittler des Geschäfts ein inlän-

discher Effektenhändler i. S. v. Art. 13 

Abs. 3 StG ist. 

28 

6.2.1.4 Handanderungs- und Liegen-

schaftssteuer 

KKA mit direktem Grundbesitz gelten 

als selbstandige Steuersubjekte für 

die kantonalen Handänderungs- und 

Liegenschaftssteuern. 

6.2.1.5 Verrechnungssteuer aufAus-

schUttungen 

Die KKA kann die Ertrage und 

Verausserungsgewinne aus direkt 

gehaltenem Grundbesitz sowie die 

durch die Anleger geleisteten Kapi-

taleinzahlungen Ober einen geson- 

6.2.2 KKA mit indirektem Grund-

besitz 

Fine KKA kann indirekt in Schweizer 

Immobilien investieren, indem sie An-

teile an einer lm mobil iengesellschaft 

oder an einer KKA mit direktem 

Grundbesitz erwirbt. 

6.2.2.1 Em!ss!onsabgabe 

Die Begründung von Anteilen an 

in- und ausländischen KKA i. S. des 

KAG 1st von der Emissionsabgabe 
24 ausgenom men  
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6.2.2.2 Gewinn- und Kapitalsteuer 

Die KKA ohne direkt gehaltenen 

Grundbesitz gilt für Zwecke der direk-

ten Steuern als transparent. Entspre-

chend werden die unmittelbar auf 

der Immobilie erzielten Ertrage und 

Gewinne auf Ebene des direkten In-

habers (Immobiliengesellschaft oder 

KKA mit direktem Grundbesitz) be-

steuert. Demgegenüber werden auf 

der Stufe der KKA ohne Direktbesitz 

these Ertrage und Gewinne nicht be-

steuert. 

Die ausgeschütteten und thesaurier -

ten Ertrage der KKA ohne direkten 

Grundbesitz sind grundsatzlich beim 

inländischen Investor einkommens-

steuerpflichtig 25;  der ausländische 

Investor trägt grundsatzlich die Ver -

rechnungssteuer (siehe unten). Die 

KKA kann die von einer unterliegen-

den KKA mit direktem Grundbesitz 29 
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erhaltenen AusschUttungen und Ver -

ausserungserläse steuerfrei (auch 

ohne Verrechnungssteuerabzug) an 

ihre Anleger ausschütten, wenn sie 

dazu einen gesonderten Coupon ver-

wendet 26 . Die von einer Immobilien-

gesellschaft erhaltenen Ausschüttun-

gen sind jedoch auf der Stufe der in 

der Schweiz steuerpflichtigen Anleger 

steuerpflichtig; im Ausland ansässige 

Anleger tragen die Verrechnungs-

steuer (siehe unten). 

6.2.2.3 Grundstuckgewinnsteuer 

Die KKA ohne direkten Grundbe-

sitz in der Schweiz gilt als steuerlich 

transparent und unterliegt selbst in 

den <<monistischen> Kantonen keiner 

GrundstUckgewinnsteuer. Fine solche 

Steuer kann bei der unterliegenden 

Immobiliengesellschaft oder KKA 

mit direktem Grundbesitz anfallen, 

bzw. im Falle einer <wirtschaftlichen 

Handanderung>> beim Veräusserer 

eines Mehrheitsanteils an der KKA 

mit direktem Grundbesitz. Wenn die 

KKA ohne direkten Grundbesitz Ver-

äusserer eines Mehrheitsanteils an 

einer lm mobil iengesellschaft oder an 

einer KKA mit direktem Grundbesitz 

ist und der Kanton eine wirtschaftli-

che Handanderung annimmt, so wird 

die GrundstUckgewinnsteuer von der 

Verwaltung (Fondsleitung) der KKA 

ohne direkten Grundbesitz für Rech-

nung der Anleger erhoben. 

6.2.2.4 Handanderungssteuer, 

Liegenschaftssteuern 

Der Erwerb einer Mehrheitsbeteili-

gung an einer lmmobiliengesellschaft 

oder an einer KKA mit direktem 

Grundbesitz durch eine andere KKA 

kann einen Handänderungssteuertat-

bestand ausläsen. Diesfalls wird die 

Steuer von der Verwaltung/Fondslei-

tung der KKA für Rechnung der An-

leger bezogen. Liege nschaftssteuern 

fallen nur bei der unmittelbaren Inha-

berin des Grundstücks an. 

6.2.2.5 Verrechnungssteuer auf Aus-

schuttungen 

Das Prinzip der bloss einmaligen Be-

steuerung der immobilienbezogenen 

Ertrage und Gewinne einer KKA wirkt 

sich auch auf die Verrechnungssteuer 

aus: Die AusschUttung dieser Erträge 

und Gewinne durch die KKA mit Di-

rektbesitz ist nicht VSt-pflichtig 27  

Ferner können soiche vereinnahmte 

Ertragscoupons durch die KKA ohne 

Direktbesitz wiederum steuerfrei an 

ihre Anleger ausgeschüttet werden, 

sofern dafür ein separater Coupon 

verwendet wird 28 . Auch die Thesau-

rierung solcher vereinnahmter Cou-

pons ist nicht VSt-pflichtig. 

Kapitalgewinne aller Art kännen Ober 

einen separaten Coupon VSt-frei 

ausgeschüttet werden. Dazu geha-

ren auch die von der unterliegenden 

KKA mit Direktbesitz versteuerten 
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Verausserungserlase - nicht jedoch 

die von einer unterliegenden Immobi-

Iiengesellschaft versteuerten Veräus-

serungsgewinne, da these nur Ober 

eine VSt-pflichtige Dividende an die 

KKA ohne Direktbesitz gelangen und 

von dieser an ihre Anleger ausge-

schUttet werden kännen. Die KKA hat 

Anspruch auf RUckerstattung der zu 

ihren Lasten abgezogenen Verrech-

nungssteuer 29  und erhebt ihrerseits 

die Verrechnungssteuer auf der Aus-

schüttung an ihre Anleger (bzw. auf 

dem thesaurierten Ertrag). 

6.2.2.6 MWSt 

Die KKA mit indirektem Grundbesitz 

unterliegt nicht der MWSt und die 

Ubertragung von Anteilen daran ist 

von der MWSt ausgenommen. 

6.2.2.7 Umsatzabgabe 

1st mindestens eine der Parteien einer 

Ubertragung von Anteilen an einer 

KKA mit indirektem Grundbesitz Ef -

fektenhändler i. S. v. Art. 13 Abs. 3 

StG, unterliegt die Ubertragung der 

Umsatzabgabe. 

6.2.3 Ausländische KKA 

Ausländische KKA sind in Ziff. 3.1.1 

des EStV-Kreisschreibens Nr. 24 vom 

1.1.2009 näher umschrieben. Sie urn- 

fassen im Wesentlichen ausländische 

Anlageformen, die in der Schweiz 

zum Vertrieb zugelassen sind sowie 

soiche, die im Ausland einer Aufsicht 

Ober KKA unterstelit sind, ferner ver-

traglich oder gesellschaftsrechtlich 
ausgestaltete offene ausländische 

Anlageformen, die ihren Anlegern 

einen Anspruch auf RUckzahlung 

ihrer Anteile zum NAV geben, sowie 

geschlossene ausländische Anlage-

formen. 

Ausländische KKA mit direktem 

Grundbesitz in der Schweiz werden 

bezuglich der direkten Steuern, der 

Handänderungs- und Liegenschafts-

steuern und der MWSt weitestge-

hend gleich wie inländische KKA mit 

Direktbesitz besteuert. Die Gleich-

behandlung gilt auch weitgehend 

für ausländische KKA mit indirektem 

Grundbesitz; Unterschiede ergeben 

sich hauptsachlich bel der Verrech-

nungssteuer (namentlich bei der Ent-

lastung von der VSt auf erhaltenen 

Ausschüttungen von Immobilienge-

sellschaften, welche nur gestützt auf 

entsprechende DBA-Bestimmungen 

maglich ist). Ansonsten ist die auslän-

dische KKA ohne Direktbesitz keiner 

Besteuerung in der Schweiz ausge-

setzt 
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1  Art. 6 des Bundesgesetzes Ober den Erwerb 
von GrundstUcken durch Personen im Ausland 
(BewG), SR 211.412.41. 

2  Bundesgesetz Ober die direkte Bundessteuer 
(DBG), SR 642.11. 
Sog. "monistisches’> System der Kantone ZH, BE, 
UR, SZ, NW, BS, BL, TG, TI und JU. 
Eine Mehrheit von 15 Kantonen kennt dieses 
sog. <<dualistische> System (LU, OW, GL, ZG, FR, 
SO, SH, AR, Al, SG, GA, AG, VD, VS und NE); 
Der Kanton GE kann demgegenUber nicht ohne 
Weiteres einem der beiden Systeme zugeordnet 
werden: GrundstUckgewinne auf Geschäfts-
vermägen werden zunächst mit einer GrundstUck-
gewinnsteuer, anschliessend noch mit der 
ordentlichen Gewinn- bzw. Einkommenssteuer 
erfasst, wobei erstere bei der letzteren anrechen-
bar ist. 
Der Kanton Zug kennt keine Handanderungs-
steuer, sondern wie UR, GL und SH lediglich eine 
GrundbuchgebUhr; Die Kantone ZH und SZ 
erheben demgegenUber weder Handanderungs-
steuer, noch Handanderungs- bzw. Grundbuch- 

Umstrukturierungen oder offener Sanierungen 
(vgl. Art. 6 Abs.1 bis und Art. 6 Abs. 1 lit. k StG mit 
Einschrankung). 
Z. B. das DBA mit Luxemburg; Das neue DBA mit 
den Niederlanden, voraussichtlich ab Januar 2012 
in Kraft, verzichtet neu auf these Regelung. 

12\J Art. 2OAbs.3 i.V.m. Art. 125 DBG. 
13  Art.4 Abs. 1 lit. b i. V. m. Art. 21 if. des Bundes-

gesetzes Ober die Verrechnungssteuer (VStG), 
SR 642.21. 

14  Siehe oben, Ziff. 2.3. 
15  Vgl. BGE vom 11. Februar 2004 (2P.1 51/2003) 

betreffend einen Fall aus dem Kanton FR. 
16  Vgl. Art. 7 des Bundesgesetzes Ober die kollek-

tiven Kapitalanlagen (KAG), SR 951.31. 
17  Art. 8 KAG. 

Art. 58 KAG. 
19  Art. 9 KAG; vgl. zudem Art. 98ff. und Art. 110ff. 

KAG. 
211 Art. 6 Abs. 1 lit. i StG. 
21  VgI. Art. 66 Abs.3 DEG, sowie Art. lOAbs.2 DBG. 
22 Art. 72 DBG. 
23  Art. 5 Abs. 1 lit. b VStG. 

gebUhren. 
Die Kantone ZH, SZ, GL, ZG, SO, BL und AG 
erheben demgegenUber keine Liegenschafts-
steuer. 
Vgl. Art. 21 Abs. 2 Ziff. 21 und Art. 22 des Bundes-
gesetzes Ober die Mehrwertsteuer (MWSTG), 
SR 641.20. 

8  Art. 5 Abs. 1 lit, a StG des Bundesgesetzes Ober 
die Stempelabgaben (StG), SR 614.10. 

9 Art. 5 Abs. 2 lit. b StG. 
10  Ebenfalls ausgenommen ist die Ausgabe von 

Beteiligungsrechten im Rahmen steuerneutraler 

24  Art. 6 Abs. 1 lit. i StG. 
25  Art, 1QAbs2 DBG. 
26  Art. 5 Abs. 1 lit. b VStG. 
27  Art. 5 Abs. 1 lit.b VStG i.V.m. Art. 28 VStV. 
28  EStV Kreisschreiben Nr.24 vom 1.1.2009, 

Ziff. 2.1.11. 
29 Art. 26 VStG. 
30  Betreffend MWST-licher Fallstricke mit ausländi-

schen kollektiven Kapitalanlagen sei auf 
den ausfUhrlichen Artikel von CAN HARUN/ 
PORTMANN REGULA, 1FF Forum für Steuerrecht 
2010, Praxis-Forum, S. 29-41 verwiesen. 
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